
Sekundarstufe

Kl. 5-8 Kl. 9 / Individuelle Abschlussphase (IAP)

Primarstufe

Schuleingangsphase   Kl. 3-4

Übersicht Schullaufbahnen für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Schwerpunkt Lernen in Thüringen
Diagnostik, Förderung, Leistungseinschätzung

Pädagogische 

Diagnostik: 

Beobachtung in Lern-

und Leistungs-

situationen; 

Produktanalyse; 

Gespräche mit 

Schüler*innen, Eltern, 

Abgleich von 

Beobachtungen im 

Team 

§ 47 Abs.1 ThürSchulO

Basisdiagnostik im Rahmen des Feststellungsverfahrens 

durch den MSD als Grundlage zur Erstellung eines 

sonderpädagogischen Förderkonzepts, Identifizierung der 

Fächer & Lernbereiche, in denen eine verbale 

Leistungseinschätzung erfolgen muss

§ 8a Abs. 2 S. 1 ThürSchulG

Sollte in Klasse 3, spätestens 4 abgeschlossen sein

Pädagogische Diagnostik: 

Beobachtung in Lern- und Leistungssituationen; 

Produktanalyse; Gespräche mit Schüler*innen, Eltern, 

Abgleich von Beobachtungen im Team 

§ 47 Abs.1 ThürSchulO
Duale Ausbildung

Berufsbildungsgesetz 

(Bundesrecht)

Die Schüler erwerben 

mit dem Berufsschulab-

schluss einen dem 

Hauptschulabschluss 

gleichwertigen 

Abschluss 

§ 8 Abs. 2 S. 3 

ThürSchulG 

Maßnahmen der 

Agentur für Arbeit

BVJ BBiG

§ 8 Abs. 3 ThürSchulG

Abschlusszeugnis 

zur Berufswahl-

vorbereitung 

§ 48 Abs. 5 S. 2 

ThürSchulG
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Prävention & 

individuelle Förderung: 

Arbeit mit Förderplänen; 

3 Jahre SEPH

§ 5 Abs. 1 ThürSchulG

Individuell-spezifisches Förderkonzept auf der 

Grundlage der Basisdiagnostik, konkreter Förderziele und 

-maßnahmen, Festlegen der Fächer mit verbaler 

Leistungseinschätzung

Verbale Leistungs-

einschätzung für alle 

Schüler*innen

§ 59 Abs. 4 ThürSchulO

Verbale Leistungseinschätzung in den von der 

Klassenkonferenz festgelegten, im Förderplan verankerten 

Fächern bei zugeschriebenem sonderpädagogischen 

Förderbedarf im Schwerpunkt Lernen

§ 48 Abs. 2 S. 3 ThürSchulG; § 47c Abs. 3 ThürSchulO
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Halbjährliche Fortschreibung des Förderplans → halbjährliche Prüfung, ob statt 

verbaler Leistungseinschätzung Noten erteilt werden können § 47c Abs. 1 ThürSchulO

Nein
Noten nicht 

in allen 

Fächern

Versetzungs-

bestimmungen 

erfüllt

§ 62 

ThürSchulO

Versetzungs-

bestimmungen 

nicht erfüllt

Abgangs-

zeugnis

§ 61 Abs. 3 

ThürSchulO

(qualifi-

zierender) 

Haupt-

schul-

abschluss

§ 62 

ThürSchulO Schulische Ausbildung/

Realschulabschluss/

(Fachabitur)

Schulische Bildung/ 

Realschulabschluss/ 

(Abitur)

Individuelle 

Abschlussphase

§ 6 Abs. 5a ThürSchulG

Ja
In allen 

Fächern 

Noten, 

Versetzungs-

bestimmungen 

erfüllt
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